
 

 

N i e d e r s c h r i f t 
HFA/X/01 

 

 
Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl 
am 10.12.2020 im Sitzungssaal des Rathauses, Osterwick, Hauptstraße 30, Rosendahl. 
 
Anwesend sind: 
 
Der Vorsitzende 
 
Gottheil, Christoph Bürgermeister    
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Fleige-Völker, Josefa    Vertretung für Herrn Hartwig 

Mensing 
Friemel, Christian       
Lembeck, Guido       
Lethmate, Frederik Maximi-
lian 

      

Pirkl, Günter       
Rahsing, Ewald       
Reints, Hermann       
Schubert, Daniel       
Schubert, Franz       
Deitert, Frederik       
 
Von der Verwaltung 
 
Roters, Dorothea       
Kortüm, Herbert       
Völker, Manuela       
 
 
Es fehlen entschuldigt: 
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Mensing, Hartwig       
 
Von der Verwaltung 
 
Heitz, Marco Schriftführer    
 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung: 21:35 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
Bürgermeister Gottheil begrüßt die Ausschussmitglieder, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die 
Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung sowie Herrn Seyock von der Allgemeinen Zei-
tung.  
 
Er stellt fest, dass zu dieser Sitzung mit Einladung vom 01. Dezember 2020 form- und frist-
gerecht eingeladen wurde und dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.  
 
Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  
 
1 Bestellung eines Schriftführers und einer stellvertretenden Schriftführerin 

Vorlage: X/059 
  

 Bürgermeister Gottheil verweist auf die Sitzungsvorlage X/059 und gibt Erläuterun-
gen. 
 
Es erfolgen keine Wortmeldungen.  
Anschließend fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschluss: 
 

 Herr Marco Heitz wird zum Schriftführer und Frau Manuela Völker zur stellvertreten-
den Schriftführerin für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses bestellt.  
 

 Abstimmungsergebnis:   einstimmig 

 
 
2 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (1. Teil) 

 Es werden keine Fragen durch Einwohner gestellt.  

 
 
3 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (1.Teil) 

 Ausschussmitglied Lethmate wiederholt seine Bitte, die Namensschilder um den 
Hinweis auf die zugehörige Fraktion zu ergänzen. Bürgermeister Gottheil sagt eine 
Umsetzung zu.  

 
 
4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus öffentlichen Ausschusssit-

zungen 
  

 Allgemeine Vertreterin Roters berichtet über die Durchführung der Beschlüsse aus 
der öffentlichen Sitzung des Rates vom 19. Februar 2020.  

 
 
5 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift gemäß § 24 Abs. 5 GeschO 

 Bürgermeister Gottheil fragt, ob es Einwendungen gegen die öffentliche Niederschrift 
über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 19. Februar 2020 gebe. 
 
Da dieses nicht der Fall ist, fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Be-
schluss:  
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 Die öffentliche Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
HFA/IX/16 vom 19. Februar 2020 wird hiermit formal genehmigt.  
 

 Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen 

 
 
6 Bürgerwindparks in Rosendahl 

Vorlage: X/060 
  

 Bürgermeister Gottheil verweist auf die Sitzungsvorlage X/060 und gibt Erläuterun-
gen. 
 
In der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am Vortag sei dieses 
Thema unter dem Aspekt des Landschaftsschutzes beraten und diesbezüglich kein 
Beschluss gefasst worden. In der heutigen Sitzung gehe es um den Aspekt einer 
möglichen Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Bürgerwindparks. Er erläutert aus-
führlich die unterschiedlichen Ausprägungen – auch in finanzieller Hinsicht - und de-
ren unterschiedliche Wirkungen für die Bürger und für die Gemeinde. Finanzielle 
Leistungen seitens der Investoren seien verwaltungsseitig bislang nicht eingefordert 
worden und könnten auch nicht gefordert werden, da diese nur ein freiwilliges Ange-
bot darstellen. 
 
Ausschussmitglied Franz Schubert erklärt, dass seine Fraktion am vergangenen 
Dienstag ein Informationsgespräch mit den Investoren geführt habe und es Wunsch 
der Fraktion sei, nunmehr eine Vorgehensweise abzustimmen, die dann auch im 
Falle weiterer Windparkprojekte herangezogen werden könne. 
 
Ausschussmitglied Reints verweist auf die Beratung im Planungs-, Bau- und Um-
weltausschuss am 09.12.2020 und erklärt, dass seine Fraktion sich im Vorfeld über 
das Thema Landschaftsschutz informiert habe und es daher nicht verwunderlich sei, 
dass kein Beschluss zu diesem Thema gefasst worden sei. Es gehe eben nicht um 
Artenschutz, sondern um die Landschaft, die entsprechend den Bedürfnissen der 
Menschen einem ständigen Wandel unterliege. Da es sich um Rosendahler Investo-
ren handele, seien die Teilhaber per se schon Bürger. Angesichts der Tatsache, dass 
die Gemeinde ständig bemüht sei, Gewerbebetriebe anzusiedeln – und ein solcher 
sei auch der geplante Windpark – solle man das Vorhaben positiv begleiten. 
 
Fraktionsvorsitzender Lembeck betont den Wunsch seiner Fraktion, möglichst viele 
Bürger zu beteiligen. Wie ein finanzielles Angebot der Investoren aussehen soll, sei 
derzeit eher zweitrangig zu betrachten, zumal es gesetzlich nicht möglich sei, den 
Betreibern eines Bürgerwindparks in dieser Hinsicht etwas vorzuschreiben. Seitens 
des Rates werde letztlich zunächst nur darüber abgestimmt, was an Anlagen möglich 
und genehmigungsfähig durch den Kreis sei.  
 
Ausschussmitglied Lethmate fragt nach, warum noch vor Jahresende über die Ange-
legenheit abgestimmt werden solle. 
 
Bürgermeister Gottheil erklärt, dass die Angelegenheit mit dem Aspekt „Landschafts-
schutz“ bereits auf der Tagesordnung des Rates am 05. November 2020 gestanden 
habe und nur auf Wunsch des Rates noch einmal zur Beratung an die Fachaus-
schüsse verwiesen worden sei. Aus seiner Sicht hätte man bereits in der Ratssitzung 
am 05. November 2020 einen Beschluss fassen können. 
 
Er betont, dass es nunmehr nur darum gehe, frühzeitig zu überlegen, wie man mit 
einer möglichen Beteiligung oder finanziellen Zuwendung aus dem Anlagenbetrieb 
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heraus umgehen könne. Dabei könne man nur einen Wunsch äußern, da es sich um 
ein freiwilliges Angebot handele und keine gesetzliche Verpflichtung vorliege. Es sei 
daher auch nicht zwingend notwendig, zeitnah eine Entscheidung zu treffen. Die 
Verwaltung sei lediglich dem Ratsbeschluss vom 05.11.2020 folgend tätig geworden 
und habe das Thema „Windkraft“ mit den Beratungsschwerpunkt „Finanzen“ auf die 
heutige Tagesordnung gesetzt.  
 
Ausschussmitglied Lethmate erkundigt sich, warum es überhaupt zu einem Angebot 
der Investoren komme. 
 
Bürgermeister Gottheil erklärt, dass im Rahmen der EEG-Novelle 2021 ursprünglich 
im erstellten Entwurf eine Beteiligungspflicht bzw. eine Zwangsabgabe geplant ge-
wesen sei. Diese Vorgabe sei in der modifizierten, jedoch noch nicht vom Bundestag 
und Bundesrat beschlossenen EEG-Novelle nicht realisiert worden. Stattdessen sei 
es den Betreibern nunmehr als Möglichkeit eingeräumt worden, Angebote unterbrei-
ten zu dürfen. 
 
Ausschussmitglied Lethmate erkundigt sich weiter, wer in Rosendahl zukünftig der 
Netzbetreiber der Anlagen sei. 
 
Bürgermeister Gottheil weist darauf hin, dass der Gemeinde hierzu keine abschlie-
ßenden Informationen vorlägen. Er gehe jedoch davon aus, dass wie bei den bislang 
umgesetzten Vorhaben der Schwerpunkt der Investition von Rosendahler Bürgern 
getragen werde. Es sei die Sorgfaltspflicht des Betreibers, dafür zu sorgen, dass die 
Übergabe der Energie in das Netz funktioniere. Auch werde der Betreiber den Zu-
schlag von der BNetzA benötigen. Ansonsten sei das Vorhaben risikobehaftet.  
 
Ausschussmitglied Lethmate hält es für sinnvoll, zunächst die Verabschiedung der 
EEG-Novelle abzuwarten, da dann erst Klarheit bestehe, welche finanziellen Mittel in 
welcher Höhe gezahlt würden. 
 
Fraktionsvorsitzender Lembeck weist darauf hin, dass für die Investoren die finanziel-
le Beteiligung durch den jeweiligen Netzbetreiber abgefedert werde, sodass die Ent-
schädigungsleistung mittelbar von diesen komme und der Netzbetreiber die freiwillige 
Zahlung effektiv nicht selbst finanziere. 
 
Ausschussmitglied Daniel Schubert äußert den Wunsch, dass auch gegenüber den 
Investoren deutlich erklärt werde, welches Angebot seitens der Gemeinde favorisiert 
werde. Er schlägt vor, dieses Thema im nichtöffentlichen Teil der Sitzung weiter zu 
beraten. 
 
Ausschussmitglied Franz Schubert möchte geklärt wissen, wie die Betreiber auf den 
Wunsch der Gemeinde eingehen können. 
 
Fraktionsvorsitzender Lembeck weist darauf hin, dass verschiedene Modelle vorge-
stellt worden seien. Es sei aber noch ungewiss, welche und wie viele Anlagen erstellt 
würden. Das finanzielle Angebot richte sich zum Teil auch an gemeinnützige Einrich-
tungen oder Institutionen, die hierzu allerdings noch angesprochen werden müssten. 
 
Bürgermeister Gottheil berichtet, dass bereits ein kurzes Vorgespräch mit der andis-
kutierten gemeinnützigen Institution stattgefunden habe. Es könne nicht ausge-
schlossen werden, dass sich diese Institution mit der Verwaltung der finanziellen Mit-
tel überfordert fühle. Eine angedachte Zahlung direkt an die Gemeinde müsste über 
den Haushalt abgewickelt und rein vorsorglich so festgeschrieben werden, dass die 
freie Verwendung auch im Falle einer zukünftigen Haushaltssicherung gesichert sei. 
Hierzu bedürfe es einer vertraglichen Regelung, die die Zahlung als zweckgebunden 
deklariert. 
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Ausschussmitglied Franz Schubert stellt den Antrag auf Weiterführung der Beratung 
im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 
 
Ausschussmitglied Lethmate erklärt, er werde die zweite Finanzierungssäule vorzie-
hen, da die Gemeinde als Empfänger der Zuwendung die Kontrolle darüber behalte, 
wohin die Gelder fließen. 
 
Bürgermeister Gottheil erklärt, dass über den Antrag von Ausschussmitglied Schu-
bert auf Weiterberatung des Tagesordnungspunktes im nichtöffentlichen Teil der 
heutigen Sitzung zu Beginn des nichtöffentlichen Teils der Sitzung abgestimmt wer-
de.  

 
 
7 Mitteilungen 

 Bürgermeister Gottheil berichtet, dass auch er überrascht gewesen sei über die heu-
tige Pressemitteilung, wonach die Gemeinde Rosendahl im Zuge des Gewerbesteu-
erausgleichsgesetzes NRW in 2020 rd. 195.000 € erhalten werde. Damit soll ein 
Ausgleich für das zum Teil coronabedingte Wegbrechen der Gewerbesteuereinnah-
men geschaffen werden. Erst am heutigen Tag habe er den offiziellen Bescheid er-
halten. Die Zuwendung werde zum 14.12.2020 ausgezahlt. Dies führe zu einem bes-
seren Jahresergebnis 2020. 
 
Er freue sich über die finanzielle Entlastung, kritisiere jedoch die Berechnungsgrund-
lagen. Es würden die Gewerbesteuereinnahmen der drei Vorjahre zugrunde gelegt, 
was für Rosendahl bedeute, dass ein einmaliger positiver Effekt im Jahr 2020, der 
zeitversetzt in den Haushalt eingeflossen sei, das Zuwendungsergebnis für Ro-
sendahl wesentlich vermindert habe. Er hätte es für weitaus gerechter gehalten, 
wenn die Einkommenssteuerergebnisse als Berechnungsgrundlage herangezogen 
worden wären, weil diese nicht solchen massiven Schwankungen unterlägen. Ro-
sendahl erhalte nunmehr überhaupt nur eine Ausgleichszahlung, weil die von Bund 
und Land NRW zur Verfügung gestellte Summe von 2,7 Mrd. € für tatsächliche Ge-
werbesteuerausfälle nicht benötigt werde und Kommunen einen Anteil von den nicht 
verbrauchten Mitteln in einer Größenordnung von 370  Mio. € erhielten.  

 
 
8 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (2. Teil) 

 Es werden keine Fragen durch Einwohner gestellt.  
 

 
 
9 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (2.Teil) 

 Es werden keine Anfragen von den Ausschussmitgliedern gestellt.  

 
 
 
 
 
 

Gottheil 
Bürgermeister 

Manuela Völker 
stellv. Schriftführerin 
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